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Ausgewählte Urteile des Bundesgerichts zum 

Strafvollzugs- und Massnahmenrecht 

zusammengestellt von Daniel Verasani, RA, LL.M., Fachbereichsleiter Sonderdienst im Amt für 

Justizvollzug des Kantons Aargau. 

Die Auswahl der Urteile erfolgt durch den Autor. Sie werden in einer Regeste zusammengefasst 

mit Hinweisen zu einzelnen relevanten Erwägungen (mit eigenen Hervorhebungen). 

 

Urteil 6B_1375/2020 vom 22.02.2021 (publiziert als BGE 147 IV 205) 

Regeste 

Verlängerung einer stationären therapeutischen Massnahme (Art. 59 Abs. 4 StGB); 

Berechnung der Frist bei Aufhebung einer Massnahme 

Vorliegend wurde mit Urteil des KG St. Gallen vom 03.12.2014 u.a. eine stationäre 

Massnahme nach Art. 59 StGB angeordnet. Ein Gesuch um bedingte Entlassung wurde 

vom Sicherheits- und Justizdepartement (SJD) mit Verfügung vom 30.10.2017 abgelehnt 

und die Massnahme wurde aufgehoben. Es wurde beim zuständigen Kantonsgericht 

Antrag auf Verwahrung gestellt. Der Beschwerdeführer befand sich vom 31.10.2017 bis 

zum 04.03.2019 während 490 Tagen in Sicherheitshaft. Das Kantonsgericht ordnete mit 

Urteil vom 04.03.2019 (Anordnungsentscheid) eine neue stationäre Massnahme für 3 Jahre 

an und rechnete die Sicherheitshaft an. Mit Verfügung vom 15.05.2020 lehnte das SJD ein 

Gesuch um bedingte Entlassung ab und beantragte beim Kantonsgericht eine 

Verlängerung der Massnahme um 5 Jahre. Das Kantonsgericht verlängerte die stationäre 

Massnahme am 19.08.2020 bis zum 30 Oktober 2022. 

Es war streitig, ob die Sicherheitshaft angerechnet werden durfte und der 

Verlängerungsentscheid ggf. zu früh erfolgte, was vom Bundesgericht verneint wurde. Das 

Bundesgericht ging davon aus, dass das Kantonsgericht im Anordnungsentscheid die 

Massnahme bis zum 30.10.2020 befristet hat. Der Anordnungsentscheid sei 

unbestrittenermassen rechtskräftig und vollstreckbar. Folglich könne darauf im 

vorliegenden Verfahren nicht zurückgekommen werden.  

Wird nach einer rechtskräftigen Massnahmenaufhebung eine stationäre therapeutische 

Behandlung von psychischen Störungen (Art. 59 StGB) angeordnet und wird die 

Massnahme nicht aus der Freiheit heraus angetreten, ist für den Fristenlauf, wie bei der 

erstmaligen Massnahmenanordnung, auf das Datum des in Rechtskraft erwachsenen 

Anordnungsentscheids abzustellen. Das steht im Einklang mit der bisherigen 

Rechtsprechung des Bundesgerichts (vgl. BGE 145 IV 65 E. 2.7.1 S. 76; 142 IV 105 E. 5.6 S. 

118).  

Aus den Erwägungen: 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://22-02-2021-6B_1375-2020&lang=de&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%226B_1375%2F2020%22&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-205%3Ade&azaclir=aza
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-65%3Ade&number_of_ranks=0#page65
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-105%3Ade&number_of_ranks=0#page105
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E.2.4.2. Die vorliegend zu beurteilende Ausgangslage unterscheidet sich insofern von den im 

vorgenannten Bundesgerichtsentscheid beurteilten Konstellationen als die mit Sachurteil vom 3. 

Dezember 2014 angeordnete stationäre therapeutische Behandlung von psychischen Störungen 

am 30. Oktober 2017 rechtskräftig wegen Aussichtslosigkeit aufgehoben und im darauffolgenden 

selbständigen nachträglichen Verfahren erneut eine Massnahme gemäss Art. 59 StGB 

angeordnet wurde. Zu beurteilen ist damit weder der Fristbeginn bei einer erstmaligen Anordnung 

der Massnahme noch bei deren Verlängerung. Die Argumente, die das Bundesgericht dazu 

bewogen, bei der erstmaligen Anordnung einer Massnahme gemäss Art. 59 StGB für den 

Fristenlauf auf das Datum des in Rechtskraft erwachsenen Anordnungsentscheids abzustellen, 

sofern die Massnahme nicht aus der Freiheit heraus angetreten wird, gelten jedoch auch für den 

Fall, in dem nach einer Massnahmenaufhebung und ausgestandener Sicherheitshaft wiederum 

eine Massnahme gemäss Art. 59 StGB angeordnet wird (vgl. BGE 145 IV 65 E. 2.6 S. 74 ff. mit 

Hinweisen). Auch sind die Erwägungen, die das Bundesgericht im vorgenannten Entscheid in 

Zusammenhang mit dem vorzeitigen Massnahmenvollzug gemacht hat, in der vorliegenden 

Konstellation für die Sicherheitshaft zwischen der Massnahmenaufhebung und der zweiten 

Massnahmenanordnung heranzuziehen: Befindet sich der Betroffene während des selbständigen 

nachträglichen Massnahmenverfahrens in Sicherheitshaft, hat das Gericht diese bei der Prüfung 

der Verhältnismässigkeit der stationären therapeutischen Behandlung von psychischen Störungen 

in zeitlicher Hinsicht mitzuberücksichtigen; dies sowohl bei der Prüfung der Anordnung der 

Massnahme als auch im Zusammenhang mit einem Gesuch um Verlängerung derselben (vgl. 

BGE 145 IV 65 E. 2.6.1 S. 74 mit Hinweisen).   

Als Zwischenfazit ist Folgendes festzuhalten: Wird nach einer rechtskräftigen 

Massnahmenaufhebung eine stationäre therapeutische Behandlung von psychischen Störungen 

(Art. 59 StGB) angeordnet und wird die Massnahme nicht aus der Freiheit heraus angetreten, ist 

für den Fristenlauf, wie bei der erstmaligen Massnahmenanordnung, auf das Datum des in 

Rechtskraft erwachsenen Anordnungsentscheids abzustellen. Das steht im Einklang mit der 

bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichts (vgl. BGE 145 IV 65 E. 2.7.1 S. 76; 142 IV 105 

E. 5.6 S. 118).  

E.2.4.3. Vorliegend wäre für die Berechnung des Fristenlaufs auf das Datum des in Rechtskraft 

erwachsenen Anordnungsentscheids, mithin auf den 4. März 2019 abzustellen. Damit wäre die 

Verlängerung zu früh erfolgt (vgl. Urteil 6B_1023/2018 vom 17. Januar 2019 E. 1.4). Allerdings 

stellt sich die Vorinstanz auf den Standpunkt, das Kantonsgericht, das beim Anordnungsentscheid 

aus dem gleichen Richtergremium bestand wie beim angefochtenen Verlängerungsentscheid, 

habe im Anordnungsentscheid die stationäre therapeutische Massnahme rechtskräftig bis zum 

30. Oktober 2020 befristet. Der Beschwerdeführer bestreitet dies. Trifft das Vorbringen der 

Vorinstanz zu, könnte angesichts der Rechtskraft des Anordnungsentscheids auf die Frage des 

Fristbeginns bzw. die Befristung im vorliegenden Verfahren nicht mehr zurückgekommen 

werden.   

(…)  

E.2.5.2. Das Kantonsgericht hielt im Anordnungsentscheid fest, dass für den Beschwerdeführer 

eine stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 StGB für die Dauer von drei Jahren 

angeordnet und die erstandene Sicherheitshaft von 490 Tagen angerechnet wird (kantonale 

Akten, act. 176 S. 18 und 21 [Dispositivziffer 1]). Es erwog im Zusammenhang mit der 

Sicherheitshaft mit Hinweis auf BGE 141 IV 236 E. 2 und eine Lehrmeinung, dass das 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-65%3Ade&number_of_ranks=0#page65
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-65%3Ade&number_of_ranks=0#page65
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-65%3Ade&number_of_ranks=0#page65
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-105%3Ade&number_of_ranks=0#page105
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-236%3Ade&number_of_ranks=0#page236
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Bundesgericht eine Anrechnung von Untersuchungs- und Sicherheitshaft an eine stationäre 

therapeutische Massnahme bejahe. Damit sei die erstandene Sicherheitshaft von 490 Tagen an 

die Massnahme nach Art. 59 StGB anzurechnen (kantonale Akten, act. 176 S. 18). Die Vorinstanz 

argumentiert, das Kantonsgericht habe damit die Sicherheitshaft an die Massnahmendauer 

angerechnet. Zwar bringt der Beschwerdeführer diesbezüglich zutreffend vor, dass sich die im 

Anordnungsentscheid zitierten Gesetzesbestimmungen und Rechtsprechungs- sowie 

Literaturstellen zu der Frage der Anrechnung von Untersuchungs- und Sicherheitshaft in 

Zusammenhang mit der Entschädigung äussern. Allerdings hat das Bundesgericht erstmals in 

BGE 145 IV 65 entschieden, dass auch im Fall eines vorzeitigen Massnahmenvollzugs für den 

Fristenlauf auf das Datum des in Rechtskraft erwachsenen Anordnungsentscheids abzustellen ist 

(in BGE 142 IV 105 E. 4.1 S. 108 hat das Bundesgericht die Frage, ob die Untersuchungs- und 

Sicherheitshaft bzw. der vorzeitige Massnahmenvollzug bei der Berechnung zu berücksichtigen 

sind, noch offen gelassen) und BGE 141 IV 236 für die Frage der Dauer einer Massnahme nicht 

einschlägig ist (vgl. BGE 145 IV 65 E. 2.3.4 S. 71 f. mit Hinweisen). Folglich bedeuten die 

vorgenannten Zitate nicht, dass das Kantonsgericht die Sicherheitshaft im Anordnungsentscheid 

nicht an die Massnahmendauer anrechnete.   

Das Argument der Vorinstanz in der Vernehmlassung, das Kantonsgericht habe den 

Vollzugsbehörden im Anordnungsentscheid für den Vollzug der Massnahme einen Zeitraum von 

Frühjahr 2019 bis Herbst 2020 einräumen wollen, findet denn auch in den kantonsgerichtlichen 

Erwägungen im Anordnungsentscheid eine Stütze. Das Kantonsgericht hielt fest, vor dem 

Hintergrund der im Ansatz eingestandenen Taten und des neuerdings bekundeten Behandlungs-

/Veränderungswunsches des Beschwerdeführers halte auch der Sachverständige in seinem 

Ergänzungsgutachten Behandlungserfolge bzw. die Eignung einer Massnahme im Sinne von Art. 

59 StGB für grundsätzlich möglich, wenn auch von einer lang andauernden Behandlung 

auszugehen sei. Es erwog, der Sachverständige schlage vor, im Rahmen einer zeitlich 

begrenzten ersten Beobachtungs- und Behandlungsphase in einem strukturierten Setting zu 

evaluieren, ob beim Beschwerdeführer ein überdauernder Wunsch nach Therapie festzustellen 

bzw. zu erarbeiten sei und inwieweit er von psychotherapeutischen Interventionen profitieren 

könne. Aufgrund dieses Behandlungsergebnisses wäre eine verlässlichere Aussage hinsichtlich 

der Behandlungsprognose möglich. Es wäre dann mit einer Behandlungsprognose von mehreren 

Jahren zu rechnen, um Veränderungen von deliktrelevanten Persönlichkeitsanteilen zu erreichen 

und entsprechend prüfen zu können (kantonale Akten, act. 176 S. 16). Das Kantonsgericht griff 

diese gutachterlichen Ausführungen bei seinen Erwägungen zum Vollzugsziel und der Befristung 

der Massnahme wieder auf und führte aus, im Sinne der gutachterlichen Überlegungen im 

Rahmen des therapeutischen Massnahmenvollzugs sei zunächst zu eruieren und zu prüfen, ob 

sich der vom Beschwerdeführer vorgebrachte, nicht ohne Weiteres unglaubhafte Behandlungs- 

bzw. Veränderungswunsch bestätige bzw. als dauerhaft erweise (kantonale Akten, act. 176 S. 

17). Es gelangte zum Schluss, unter Berücksichtigung der erwähnten gutachterlichen Schlüsse 

und der Ausrichtung des Vollzugs- bzw. Therapieziels auf die vorzubereitende Rückkehr des 

Beschwerdeführers in sein Heimatland erscheine vorliegend eine Massnahmendauer von drei 

Jahren angemessen. Es folgen die Ausführungen zur Anrechnung der Sicherheitshaft (kantonale 

Akten, act. 176 S. 18). Daraus erhellt, dass das Kantonsgericht die Massnahme zunächst auf eine 

relativ kurze Dauer beschränken wollte, um zu prüfen, ob beim Beschwerdeführer eine 

überdauernde Therapiewilligkeit besteht.  

E.2.5.3. Damit ist mit der Vorinstanz erstellt, dass im Anordnungsentscheid die Sicherheitshaft auf 

die Massnahmendauer von drei Jahren angerechnet wurde und diese im Ergebnis bis zum 30. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-65%3Ade&number_of_ranks=0#page65
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-105%3Ade&number_of_ranks=0#page105
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-236%3Ade&number_of_ranks=0#page236
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-65%3Ade&number_of_ranks=0#page65
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Oktober 2020 befristet war. Der Anordnungsentscheid ist unbestrittenermassen rechtskräftig und 

vollstreckbar. Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht geltend, der Anordnungsentscheid sei 

nichtig. Folglich kann darauf im vorliegenden Verfahren nicht zurückgekommen werden. Nicht zu 

beanstanden ist, dass die Vorinstanz für die Verlängerung der stationären therapeutischen 

Behandlung von psychischen Störungen auf den Zeitpunkt des Ablaufs der Dreijahresfrist abstellt 

und diese wiederum befristet. Entgegen dem Einwand des Beschwerdeführers führt dies nicht 

dazu, dass die Massnahme bei bundesrechtskonformer Berechnung der Anordnungsfrist bis zum 

3. März 2024 laufen würde. Sowohl die im Anordnungsentscheid wie auch die im 

Verlängerungsentscheid festgelegte Befristung ist - wie dargelegt - nach Eintritt der Rechtskraft 

der Entscheide verbindlich.   

E.2.6. Zusammenfassend ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz, gestützt auf den 

rechtskräftigen Anordnungsentscheid, die Sicherheitshaft bei der Massnahmendauer 

berücksichtigt und davon ausgeht, die dreijährige Massnahmendauer habe am 30. Oktober 2020 

geendet. Damit ist die Verlängerung der Massnahme nicht zu früh erfolgt. In materieller Hinsicht 

beanstandet der Beschwerdeführer die Verlängerung der stationären therapeutischen 

Behandlung von psychischen Störungen nicht, weshalb diese vorliegend nicht zu prüfen ist.   

 

 


